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^Balten besondere Umstünde ob, vermöge welcher dieser Maß¬

stab nicht entspricht, so ist der Pachtschilling von der politischen Be¬

zirksbehörde über Antrag der Gemeindevertretung und nach Anhörung
des betreffenden. Eigenjagdbesitzers festzustellen.

Zur Erklärung über die Ausübung dieser Befugnis ist den in
Betracht kommenden Eigenjagdbesitzern von der politischen Bezirks¬

behörde eine angemessene Fallfrist zu bestimmen.

Wird von diesem Vorpachtrechte kein Gebrauch gemacht/so ist

das Gemeindejagdgebiet zu verpachten, soweit nicht der Fall des § 31,

Alinea 1 , eintritt.
§ 14,

Beträgt ein Gemeindejagdgebiet mehr als 115 ha lind wird ein

letzteres Ausmaß nicht erreichender Theil desselben

a) von einer in Gemäßheit des § 4 bestehenden Eigenjagd dem ganzen

Umfange nach umschlossen, oder

b) durch eine solche Eigenjagd von dem übrigen Gemeindejagdgebiete

derart abgetrennt, daß man auf das Trennstück ohne Ueber-

schreitung der Gemeindegrenzen nur über die zur Eigenjagd ge¬

hörigen Grundstücke, beziehungsweise über die durch dieselben

führenden Wege gelangen kann,

so hat der Besitzer der Eigenjagd das Recht, die Jagd, aus dem vor-
bezeichneten Theile (Enclave) des Gemeindejagdgebietes für die be¬

treffende Pachtperiode vor jedem anderen, ohne Versteigerung zu dem

Preise zu pachten, welcher sich für diese Fläche bei Zugrundelegung des

für das Hektar der nächstgelcgenen, i» öffentlicher Versteigerung höchst-

vcrpachteten Gemeindejagd erzielten Pachtschillings rechnungsmäßig

ergibt.
Walten besondere Umstände ob, vermöge welcher dieser Maßstab

nicht entspricht, so ist der Pachtschilling von der politische» Bezirks-

bchörde über Antrag der Gemeindevertretung und nach Anhörung

des betreffenden Eigenjagdbesitzers zu bestimmen.

Wird die Enclave durch mehrere der vorerwähnten Eigenjagden

in der in Alinea 1 bezeichneten Weise umschlossen (Ul. a.), beziehungs¬

weise abgetrennt (lit. b), so steht das bezeichnete Recht der Ver¬

pachtung zunächst dem Besitzer der in längerer Ausdehnung an die

Enclave grenzenden Eigenjagd zu.

Würde durch die Ausübung des Vorpachtrechtes das Gemeinde-

jagdgebiet unter 115 ha sinken, so kann das Vorpachtrccht nur dann

ausgeübt werden, wenn, der Eigenjagdberechtigte mit der Enclave

auch die Jagd auf dem restlichen Theile des Gcmeindejagdgebietcs
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